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Sonderrundschreiben S 1527/2020 
 

An die Kreisverwaltungen in Rheinland-Pfalz 
 
An den Bezirksverband Pfalz 
 

 
Auswirkungen des Kita-Zukunftsgesetzes auf die integrativen Kindertagesstätten und För-
derkindergärten 
 
1 Anlage (nur der elektronischen Fassung beigefügt) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

bereits Mitte Oktober hat die kommunalen Spitzenverbände angefügtes Schreiben des Ministeri-

ums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie (MSAGD) erreicht. Der Inhalt beschreibt 

einen Systemwechsel im Bereich der integrativen Kindertagesstätten und Förderkindergärten und 

war aus unserer Sicht zunächst den Jugendamtsleitungen vorzustellen, da aufgrund des Inkrafttre-

tens des neuen Kita-Zukunftsgesetzes (KitaZG) in RLP am 01.07.2021 im Kita-Bereich die ersten 

tatsächlichen Auswirkungen erkennbar werden. 

 

Nachdem den Jugendamtsleitungen die neue Rechtslage bei den Tagungen am 16. und 17. No-

vember vorgestellt wurde, leiten wir das Schreiben weiter und informieren zudem über die Sach- 

und Rechtslage:  

 

Das KitaZG kennt „nur“ rheinland-pfälzische Kinder, unabhängig von Geschlecht, Nationalität oder 

Behinderung. Alle Kinder sind vor dem KitaZG gleich - das bedeutet, dass jedes Kind ab einem 

Jahr einen Anspruch auf einen Platz in einer Kindertagesstätte hat, unter anderen also auch Kin-

der mit Behinderungen oder Kinder, die von Behinderung bedroht sind. Somit kann für jedes Kind 

– auch für Kinder mit Behinderungen - die Landesförderung des KitaZG (Personalkostenerstat-

tung) in Anspruch genommen werden. Über die Kita-Abteilung (inkl. Landesförderung) erfolgt da-

nach die Finanzierung des Regelplatzes für das Kind mit Behinderung, der darüberhinausgehende, 

behinderungsbedingte Bedarf wird durch die Eingliederungshilfe finanziert. 
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Voraussetzung für den Erhalt der Landesförderung ist, dass die Tageseinrichtung (integrative 

Kita/Förderkindergarten) ab dem 01.07.2021 in den Bedarfsplan aufgenommen worden sein wird. 

Hier wird es zukünftig eine engere Zusammenarbeit des Jugendhilfeträgers und des Eingliede-

rungshilfeträgers geben müssen. Zu beachten wird auch sein, dass die genannten Einrichtungen 

für die Toleranzgrenze mitzurechnen sind, ebenso dass der Regelplatz einen Umfang von 7 Stun-

den über Mittag mit Mittagessen hat und ein bedarfsgerechtes Angebot zu planen ist. 

 

Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden auch die Bereiche der integrativen Kindertagesstätten 

und der Förderkindergärten diskutiert und für die Verhandlung mit den Leistungserbringern vorbe-

reitet. Die Verhandlungsgruppe befindet sich derzeit noch am Anfang dieses Denkprozesses und 

es sind längst nicht alle Fragen beantwortet. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass die Zusammen-

arbeit in den Kommunen (Jugendhilfe und Eingliederungshilfe) als neuer Prozess gemeinsam an-

genommen wird.  

 

Auf Grund der Umsetzungsvereinbarung in der Eingliederungshilfe U18, nach der ein „Geradeaus-

fahren“ bis (längstens) 31.12.2022 vereinbart ist, wird man aufgrund der Änderung im KitaZG RLP 

wohl zu dem Ergebnis kommen, dass das inhaltliche Geradeausfahren mit einer neuen Finanzie-

rung umgesetzt werden muss. Von den 100 % anerkannten Kosten der integrativen Kita / dem 

Förderkindergarten sind die Regelplatzkosten vom Land und dem Kita-Bereich zu übernehmen, 

die darüberhinausgehenden Kosten aus der Eingliederungshilfe. 

 

Konkret ist für das kommende Kita-Jahr sicherzustellen, dass die genannten Einrichtungen im Be-

darfsplan aufgenommen werden, um die Landesförderung zu erhalten. 

 

Über die Ergebnisse der weiteren Beratungen werden wir sie selbstverständlich unterrichten und 

nehmen Ihre Hinweise, Anregungen oder Fragestellungen gerne entgegen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
(Meiswinkel) 
Referentin 
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